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LOHNVERTRAG



KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN!

Das bedruckte Papier, das ihr mit diesem Lohnvertrag in Händen haltet, ist 
sehr viel mehr wert, als es auf den ersten Blick scheint: Es bedeutet gere-
gelte Einkommen und faire Arbeitsbedingungen für alle Arbeiterinnen und 
Arbeiter in vielen Branchen. Es schafft außerdem für die Betriebsrätinnen 
und Betriebsräte die Möglichkeit, zusätzlich maßgeschneiderte Betriebsver-
einbarungen abzuschließen.

Was auf diesen Seiten geschrieben steht, ist Ergebnis gemeinsamer Ver-
handlungen der Gewerkschaft PRO-GE und der Betriebsrätinnen und Be-
triebsräte der einzelnen Branchen mit den jeweiligen Verhandlungsteams 
der Unternehmen. Bei diesen Verhandlungen, die jedes Jahr aufs Neue 
stattfinden, zeigt sich immer wieder: Je stärker eine Gewerkschaft ist – also 
je mehr Mitglieder es in einer Branche gibt – umso erfolgreicher können 
wir verhandeln. Weil viele Mitglieder das Ass im Ärmel der Gewerkschaften 
sind!  

Auch jene Kolleginnen und Kollegen, die nicht Mitglieder einer Gewerkschaft 
sind, kommen in den Genuss von Lohnerhöhungen und Verbesserungen bei 
den Arbeitsbedingungen. Wenn wir sie dafür gewinnen können, uns eben-
falls mit ihrer Stärke bei den Verhandlungen zu unterstützen, hat das für 
uns alle Vorteile! Denn wir könnten noch stärker verhandeln, wenn wir noch 
mehr wären – und das ist wohl das beste Argument, um viele Kolleginnen 
und Kollegen davon zu überzeugen, Mitglied der Gewerkschaft zu werden!

Der Bundesvorstand der Gewerkschaft PRO-GE.
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ÜBERBLICK DER LOHNBEWEGUNG 2024

Deine Gewerkschaft PRO-GE und deine Betriebsräte haben nach sehr 
intensiven Verhandlungen am 18. Juli 2024 einen neuen Lohnvertrag für die 
Beschäftigten in der Futtermittelindustrie Österreichs durchgesetzt. 

Mit Geltungstermin 1. August 2024 konnten folgende neue kollektivvertragli-
che Mindestlöhne vereinbart werden:

Lohnkategorie Monatslohn
 1. 2.643,00
 2. 2.579,00
 3. 2.340,00
 4. 2.242,00
 5. 2.137,00
 6. 2.013,00

Erhöhung der kollektivvertraglichen Mindestlöhne um + 5,0 % plus Aufrun-
dung auf den nächsten vollen Euro. Zudem wurden die Dienstalterszu-
lagen ebenfalls um + 5,0 % erhöht. Berechnung der Lehrlingseinkommen 
laut Rahmenkollektivvertrag. Die Zehrgelder erhöhen sich auf 20,54 Euro. 
Bestehende Überzahlungen bleiben in ihrem euromäßigen Ausmaß auf-
recht. Vereinbarung über Freizeitoption sowie über einen Zusatzkollektivver-
trag über eine Mitarbeiterprämie für das Kalenderjahr 2024. 
Erreichung des 2.000 Euro Mindestlohnes!

ABSCHLUSS 2025:ABSCHLUSS 2025: Für 2025 wurde bereits vereinbart, dass alle Euro-
Werte um die durchschnittliche Inflationsrate der Monatswerte Juli 2024 bis 
inklusive Juni 2025 um + 0,5 % erhöht werden.

Auch das Lohnkomitee der Müller möchte sich für deine Mitgliedschaft recht 
herzlich bedanken und fordert jene auf, die noch nicht bei unserer Gewerk-
schaftsbewegung sind, beizutreten. Nähere Informationen über unsere 
Serviceleistungen erhältst du bei deinem Betriebsrat und der Gewerkschaft 
PRO-GE.
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L O  H  N  V  E  R  T  R  A G

abgeschlossen zwischen dem Fachverband der Nahrungs- und Genussmit-
telindustrie Österreichs, Verband der Futtermittelindustrie, 1030 Wien, Zau-
nergasse 1-3 und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft 
PRO-GE, 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1.

I. Geltungsbereich

Dieser Lohnvertrag gilt:

a) Räumlich:  Für das gesamte Bundesgebiet.

b) Fachlich:  Für alle Betriebe, die dem Verband der Futtermittelindustrie 
unter Pkt. a. angehören, sofern die Erzeugung von Futter-
mitteln jahresumsatzmäßig überwiegt oder der Betrieb nicht 
einem anderen Kollektivvertrag unterliegt.

c) Persönlich: Für alle ArbeitnehmerInnen, soweit sie nicht der Angestell-
tenversicherungspflicht unterliegen.

II. Geltungszeitraum

Dieser Lohnvertrag tritt mit Wirkung vom 1. August 2024 in Kraft.
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III. Lohnsätze

Die nachstehend angeführten Lohnsätze gelten auf Basis der 38,5 stündi-
gen Wochenarbeitszeit.

Zur Ermittlung des Stundenlohnes ist der Monatslohn durch 167 zu teilen.

K a t e g o r i e n Monatslohn
 EURO

1. ProfessionistInnen und FacharbeiterInnen 2.643,00
2. TankwagenfahrerInnen 2.579,00
3. KraftfahrerInnen 2.340,00
4. Qualifizierte ArbeitnehmerInnen, PortierInnen, 

WächterInnen, MitfahrerInnen und 
HubstapelfahrerInnen 2.242,00

5. Angelernte ArbeitnehmerInnen 2.137,00
6. Sonstige ArbeitnehmerInnen 2.013,00

IV. Lehrlingseinkommen

Das Lehrlingseinkommen ist gemäß § 11 RKV zu berechnen.

V. Dienstalterszulage

Den länger als 5 Jahre ununterbrochen im Betrieb beschäftigten Arbeitneh-
merInnen ist eine Dienstalterszulage in folgender Höhe zu gewähren:

Nach dem vollendeten  5. Dienstjahr € 35,54 pro Monat
Nach dem vollendeten 10. Dienstjahr € 41,42 pro Monat
Nach dem vollendeten 15. Dienstjahr € 45,36 pro Monat
Nach dem vollendeten 20. Dienstjahr € 57,23 pro Monat
Nach dem vollendeten 25. Dienstjahr € 61,16 pro Monat

Zur Ermittlung der Stunden-DAZ ist die Monats-DAZ durch 167 zu teilen.
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Diese Dienstalterszulage gebührt als Zulage zum kollektivvertraglichen 
Stundenlohn und ist mit diesem zur Auszahlung zu bringen.

Die Dienstalterszulage ist bei der Berechnung von Urlaubsentgelt, Urlaubs-
zuschuss, Weihnachtsremuneration, Jubiläumsgeld, Krankengeldzuschuss, 
Abfertigung sowie bei der Berechnung von Zulagen und Zuschlägen zu 
berücksichtigen.

Soferne bereits betriebliche Regelungen solcher Art bestehen, sind diese 
auf die gegenständliche Vereinbarung anzurechnen. Allenfalls bestehende 
günstigere betriebliche Regelungen bleiben aufrecht.

VI. Reisekostenentschädigungen/Zehrgelder
für ChauffeurInnen und MitfahrerInnen

Eine Dienstreise liegt vor, wenn der/die ChauffeurIn bzw. MitfahrerIn zur 
Ausführung eines ihm/ihr erteilten Auftrages die Arbeitsstätte des Arbeitge-
bers verlässt.

Die Dienstreise beginnt, wenn sie von der Arbeitsstätte aus angetreten wird, 
mit dem Verlassen der Arbeitsstätte. In allen anderen Fällen beginnt die 
Dienstreise mit dem reisenotwendigen Verlassen der Wohnung. Die Dienst-
reise endet mit der Rückkehr zur Arbeitsstätte bzw. mit der reisenotwendigen 
Rückkehr in die Wohnung.

Für die Bestreitung des mit der Dienstreise verbundenen persönlichen Mehr-
aufwandes erhält der/die ChauffeurIn bzw. MitfahrerIn ein Taggeld von min-
destens € 20,54, wobei durch Betriebsvereinbarung ein höherer Betrag bzw. 
der Höchstbetrag laut Einkommenssteuerrichtlinie von € 26,40 vereinbart 
und bezahlt werden kann. Ein Taggeld fällt erst bei einer Dienstreise von 
mehr als 3 Stunden Dauer an. Für jede angefangene Stunde wird ein Zwölf-
tel des vollen Taggeldes berechnet. 

Ist bei Fernfahrten eine Übernachtung notwendig, erhöht sich das Zehrgeld 
um weitere € 20,54 (Nachtgeld). Anstelle des Nachtgeldes können auch die 
tatsächlichen Kosten der Übernachtung gegen Vorlage eines Belegs vergü-
tet werden.
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VII. Aufrechterhaltung der euromäßigen Überzahlung

Bestehende Überzahlungen bleiben bei Inkrafttreten des neuen Kollektivver-
trages (01.08.2024) in ihrem euromäßigen Ausmaß aufrecht.

VIII. Lohnabschluss 2025

Der nächste Lohnabschluss tritt mit 1.8.2025 in Kraft und gestaltet sich wie 
folgt:
Alle Euro-Werte dieses Lohnvertrages, werden um die durchschnittliche 
Inflationsrate der Monatswerte Juli 2024 bis inklusive Juni 2025, plus 0,5 % 
erhöht. Die sich ergebenden Beträge sind kaufmännisch zu runden, außer 
jene des Punktes III. Lohnsätze, diese sind auf den nächsten vollen Euro 
aufzurunden. Die Freizeitoption wird entsprechend angepasst und um ein 
Jahr verlängert.
Die Berechnung im Detail:
((Summe der VPI-Monatswerte Juli 2024 bis inklusive Juni 2025)/12)+0,5% 
= Erhöhungsprozentsatz mit 1.8.2025
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Wien, am 18. Juli 2024

FACHVERBAND DER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE

 Obmann Geschäftsführerin
 KR DI Johann MARIHART Mag. Katharina KOSSDORFF

VERBAND DER FUTTERMITTELINDUSTRIE

 Obmann Geschäftsführerin
 Dr. Gerhard BAUERNFEIND Mag. Katharina KOSSDORFF

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT PRO-GE

 Bundesvorsitzender  Bundesgeschäftsführer
 Reinhold BINDER Peter SCHLEINBACH

Sekretär
Erwin A. KINSLECHNER
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Z U S AT Z K O L L E K T I V V E R T R A G
ZU ÜBERSTUNDEN IM SINNE DES § 7 ABS. 1 AZG

abgeschlossen zwischen dem Fachverband der Nahrungs- und Genussmit-
telindustrie Österreichs, 

VERBAND DER FUTTERMITTELINDUSTRIE

1030 Wien, Zaunergasse 1–3 und dem Österreichischen Gewerkschafts-
bund, Gewerkschaft PRO-GE, 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1.

I. Geltungsbereich

a) Räumlich: Für das gesamte Bundesgebiet der Republik Österreich.

b) Fachlich:  Für alle Betriebe, die dem Verband der Futtermittelindustrie 
angehören.

c) Persönlich:  Für alle ArbeitnehmerInnen mit Ausnahme der Angestell-
ten im Sinne des Angestelltengesetzes und der kaufmänni-
schen Lehrlinge.

II. Zeitlicher Geltungsbereich

Dieser Zusatzkollektivvertrag tritt mit 1. September 2019 in Kraft.

III. 

1. Vor der Leistung einer 11. Arbeitsstunde am Tag ist, wenn diese eine 3. 
oder 4. Überstunde am Tag ist, einmalig eine bezahlte Pause von 10 Minu-
ten zu gewähren.
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2. Vor der Leistung einer 12. Arbeitsstunde am Tag ist, wenn diese eine 3. 
oder 4. Überstunde am Tag ist, einmalig eine bezahlte Pause von 10 Minu-
ten zu gewähren.

Wien, am 31. Juli 2019

FACHVERBAND DER NAHRUNGS- 
UND GENUSSMITTELINDUSTRIE

 Obmann Geschäftsführerin
 GD KR DI Johann MARIHART Mag. Katharina KOSSDORFF

VERBAND DER FUTTERMITTELINDUSTRIE

 Obmann Geschäftsführerin
    DI Christoph HENÖCKL Mag. Katharina KOSSDORFF

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT PRO-GE

Bundesvorsitzender Bundessekretär
 Rainer WIMMER  Peter SCHLEINBACH

Sekretär
Erwin A. KINSLECHNER
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Z U S A T Z K O L L E K T I V V E R T R A G
UMWANDLUNG DES JUBILÄUMSGELDES IN ZEIT

abgeschlossen zwischen dem Fachverband der Nahrungs- und Genussmit-
telindustrie, Österreichs,

VERBAND DER FUTTERMITTELINDUSTRIE

1030 Wien, Zaunergasse 1-3 und dem Österreichischen Gewerkschafts-
bund, Gewerkschaft PRO-GE, 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1.

I. Geltungsbereich

a. Räumlich: Für das gesamte Bundesgebiet. 
b. Fachlich:  Für alle Betriebe, die dem Verband der Futtermittelindustrie 

unter Pkt. a. angehören, sofern die Erzeugung von Futter-
mitteln jahresumsatzmäßig überwiegt oder der Betrieb nicht 
einem anderen Kollektivvertrag unterliegt

c. Persönlich:  Für alle ArbeitnehmerInnen, soweit sie nicht der Angestell-
tenversicherungspflicht unterliegen. 

II. Geltungszeitraum

Dieser Zusatzkollektivvertrag tritt mit Wirkung vom 1. September 2020 in 
Kraft. 

III. Freizeit statt Jubiläumsgeld

Im Einvernehmen zwischen Arbeitgeber/in und Arbeitnehmer/in kann das 
Jubiläumsgeld gemäß § 16 Rahmenkollektivvertrag in zusätzliche Freizeit 
umgewandelt werden.
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Dabei gilt folgendes:

1) Der in Zeit umgewandelte Anspruch ist auf ein eigenes Zeitkonto zu 
buchen.

2) Die Umrechnung erfolgt mit dem Faktor 167 
(z.B. bei 2,5 Monatsgrundlöhnen: 2,5 x 167 = 417,5 Stunden) 

3) Dieser zusätzliche Freizeitanspruch kann nicht verfallen

4) Die Konsumation des zusätzlichen Freizeitanspruches erfolgt im Einver-
nehmen zwischen Arbeitgeber/in und Arbeitnehmer/in. Kommt kein Einver-
nehmen zustande gelten die Konsumationsregeln im Sinne des Urlaubsge-
setzes. Eine einvernehmliche, verbindliche Widmung (z.B. Verbrauch unmit-
telbar vor Pensionsantritt) ist möglich.

5) Während der Konsumation dieses zusätzlichen Freizeitanspruches 
erfolgt die Bezahlung auf Basis des aktuell geltenden Stundengrundlohnes 
(im Sinne des § 16 RKV).

6) Im Einvernehmen zwischen Arbeitgeber/in und Arbeitnehmer/in kann das 
Guthaben auf dem Zeitkonto jederzeit auf Basis des aktuell geltenden Stun-
dengrundlohnes ganz oder teilweise ausbezahlt werden.

7) Der Tod des/der Arbeitnehmer/in nach dem Stichtag beseitigt nicht den 
Anspruch auf Auszahlung des Guthabens im Sinne des Punktes 6.
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Wien, am 8. September 2020

FACHVERBAND DER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE

 Obmann Geschäftsführerin
 GD KR DI Johann MARIHART Mag. Katharina KOSSDORFF

VERBAND DER FUTTERMITTELINDUSTRIE

 Obmann Geschäftsführerin 
 DI Christoph HENÖCKL Mag. Katharina KOSSDORFF

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT PRO-GE

 Bundesvorsitzender Bundessekretär
 Rainer WIMMER Peter SCHLEINBACH

Sekretär
Erwin A. KINSLECHNER
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Z U S A T Z K O L L E K T I V V E R T R A G
abgeschlossen zwischen dem Fachverband der Nahrungs- und Genussmit-
telindustrie Österreichs

VERBAND DER FUTTERMITTELINDUSTRIE

1030 Wien, Zaunergasse 1-3, und dem Österreichischen Gewerkschafts-
bund, Gewerkschaft PRO-GE, 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1.

I. Geltungsbereich

a. Räumlich: Für das gesamte Bundesgebiet der Republik Österreich. 
b. Fachlich:  Für alle Betriebe, die dem Verband der Futtermittelindustrie 

angehören.
c. Persönlich:  Für alle Arbeitnehmer/innen mit Ausnahme der Angestellten 

im Sinne des Angestelltengesetzes und der kaufmännischen 
Lehrlinge. 

II. Geltungsbeginn

Dieser Zusatzkollektivvertrag tritt mit 1. August 2024 in Kraft.

III. Freizeitoption

Anstelle eines Teiles oder des gesamten Lohnes (per 1.8.2024) kann durch 
eine Betriebsvereinbarung die Möglichkeit geschaffen werden, bezahlte Frei-
zeit von bis zu  maximal 8 Stunden 21 Minuten – dies entspricht 5,0 % 
des Lohnes –  zu vereinbaren; in Betrieben ohne Betriebsrat durch schriftli-
che Vereinbarung mit den Kollektivvertragsparteien (Rahmenvereinbarung): 

– Bei Vollzeitbeschäftigung und vollständiger Nutzung der Freizeitoption 
entsteht pro Monat ein Freizeitanspruch von bis zu maximal 8 Stunden 21 
Minuten, dies entspricht 5,0 % des Lohnes; 

 Berechnung: 167/Monat x 60 Minuten = 10.020 Minuten
 Davon 5,0 % => 501 Minuten = 8 Std 21 Min.
– bei Teilzeitbeschäftigung gebührt der aliquote Anteil davon. 
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– Für Dienstzeiten ohne Entgeltanspruch entsteht kein Freizeitanspruch 
(zB Präsenz-, Zivildienst, Wochengeldbezug, gesetzliche Elternkarenz, 
Freistellung gegen Entfall des Arbeitsentgeltes, erweiterte Betriebsrats-
Bildungsfreistellung, ungerechtfertigtes Fernbleiben, Arbeitsunfähigkeit 
ohne Entgeltfortzahlungsanspruch). 

– Die Freizeit ist auf einem eigenen Zeitkonto zu erfassen, dessen Stand 
der Arbeitnehmerin bzw. dem Arbeitnehmer monatlich zu übermitteln ist. 

– Ein Vorgriff auf noch nicht erworbene Freizeit ist ausgeschlossen. 
– Die Freizeit verfällt nicht durch Zeitablauf; 
– auf die Freizeit kann die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer nicht ver-

zichten. 
– Durch die Anwendung dieser Option kommt es nicht zu einer Vereinba-

rung von Teilzeitbeschäftigung. 

Die Freizeit ist im Einvernehmen zwischen der Arbeitnehmerin bzw. dem 
Arbeitnehmer und dem Unternehmen stundenweise, ganztägig oder ganz-
wöchig zu konsumieren. Während der Freizeit ist für jede Stunde 1/167 
des gemäß §15 Abs. 5 RKV (Berechnung der Sonderzahlung) ermittelten 
Monatswertes zu zahlen. Kommt kein Einvernehmen zustande, kann der 
Verbrauch der Freizeit vor oder nach dem nächsten Urlaub, Feiertag ange-
treten werden. Aus zwingenden betrieblichen Erfordernissen kann das 
Unternehmen verlangen, dass die Freizeit frühestens 4 Wochen später in 
einem von der Arbeitnehmerin bzw. vom Arbeitnehmer gewählten Zeitraum 
verbraucht wird.

Für Zeiträume, in denen auf Grund gesetzlicher oder kollektivvertraglicher 
Bestimmungen Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht, kann der Ver-
brauch der Freizeit aus der Freizeitoption nicht vereinbart werden.

Ablauf:

– Die KV-Löhne aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind mit 1.8.2024 
gemäß Lohnvertrag vom 18.7.2024 zu erhöhen. 

– Der angestrebte Abschluss einer Betriebsvereinbarung ist bis 30.9.2024 
im Betrieb bekannt zu geben (z.B. durch Aushang). 

– Die Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer haben bis 15.12.2024 die Mög-
lichkeit, gegenüber dem Unternehmen die Absicht zu bekunden, diese 
Option zu wählen. 

– Bis 15.11.2024 kann eine Betriebsvereinbarung über die Rahmenbedin-
gungen der Freizeitoption abgeschlossen werden. 

- Wird bis 15.11.2024 eine solche Betriebsvereinbarung abgeschlossen, 
besteht für jene Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer, die ihr Interesse 
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bekundet haben, die Möglichkeit, bis 15.1.2025 einzelvertraglich die 
Anwendung der Freizeitoption zu vereinbaren. 

– Kommt bis 15.1.2025 eine derartige Einzelvereinbarung zustande, ist der 
tatsächliche Lohn der betroffenen Arbeitnehmerin bzw. des betroffenen 
Arbeitnehmers mit 1.3.2025 um bis zu 5,0 % zu verringern. Ab diesem 
Zeitpunkt sind die Freizeitgutschriften vorzunehmen.

Für die schriftliche Vereinbarung mit den Kollektivvertragsparteien in Betrie-
ben ohne Betriebsrat gilt dies sinngemäß.

Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer, deren Lohn bei Anwendung der Frei-
zeitoption unter den Mindestlohn zum 1.8.2024 sinken würde, können diese 
nicht in Anspruch nehmen. Während eines Arbeitsverhältnisses darf eine 
Arbeitnehmerin bzw. ein Arbeitnehmer insgesamt bis zu vier Mal die Frei-
zeitoption wählen, davon vor dem 50. Geburtstag bis zu zwei Mal. 

Wird mit einer Arbeitnehmerin bzw. einem Arbeitnehmer nach Anwendung 
der Freizeitoption eine Änderung des Ausmaßes der Normalarbeitszeit ver-
einbart, gilt:

– Die Entstehung des Freizeitanspruches ist ab dem Zeitpunkt der Ände-
rung der Normalarbeitszeit im Verhältnis des Ausmaßes der Änderung der 
Arbeitszeit anzupassen. 

– Der zu diesem Zeitpunkt bestehende Freizeitanspruch aus der Freizeitop-
tion ist weder bei einer Verringerung noch bei einer Erhöhung des Ausma-
ßes der Normalarbeitszeit anzupassen. 

Nicht konsumierte Freizeit ist vor dem Ende des Arbeitsverhältnisses nach 
Möglichkeit zu verbrauchen. Verbleibende Ansprüche sind in voller Höhe 
zuschlagsfrei abzugelten. Zur Berechnung des Wertes der nicht konsumier-
ten Freizeit ist für jede Stunde 1/167 des gemäß §15 Abs. 5 RKV (Berech-
nung der Sonderzahlung) ermittelten Monatswertes heranzuziehen.

Wien, am 18. Juli 2024
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FACHVERBAND DER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE

 Obmann Geschäftsführerin
 KR DI Johann MARIHART Mag. Katharina KOSSDORFF

VERBAND DER FUTTERMITTELINDUSTRIE

 Obmann Geschäftsführerin 
 Dr. Gerhard BAUERNFEIND Mag. Katharina KOSSDORFF

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT PRO-GE

 Bundesvorsitzender Bundesgeschäftsführer
 Reinhold BINDER Peter SCHLEINBACH

Sekretär
Erwin A. KINSLECHNER
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 m
einen m

onatlichen G
ew

erkschafts-
beitrag m

ittels S
E

PA
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reditor-ID

: 
AT48Z

Z
Z

00000006541
 

Ich erm
ächtige den Ö

G
B

/die im
 Ö

G
B

 vereinten G
ew

erkschaften w
iederkehrende Z

ahlungen von m
einem

 K
onto m

ittels S
E

-
PA

-Lastschrift einzuziehen. Ich kann innerhalb von acht W
ochen, beginnend m

it dem
 B

elastungsdatum
, die E

rstattung des 
belasteten B

etrags verlangen.
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D
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9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 44, Tel. 0463/58 70-414,
kaernten@proge.at

Landessekretariat Niederösterreich:
2500 Baden, Wassergasse 31, Tel. 02252/443 37,
niederoesterreich@proge.at
Regionalsekretariat Amstetten-Melk-Scheibbs:
3300 Amstetten, Wiener Straße 55, Tel. 07472/628 58-51 460,
amstetten@proge.at
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stpoelten@proge.at
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amstetten@proge.at
Regionalsekretariat Baden-Mödling:
2500 Baden, Wassergasse 31, Tel. 02252/484 76-29 331,
baden@proge.at
Regionalsekretariat Gänserndorf-Schwechat:
2230 Gänserndorf, Wiener Straße 7a, Tel. 02282/86 96,
gaenserndorf@proge.at
Regionalsekretariat Waldviertel-Donau:
3500 Krems, Wiener Straße 24, Tel. 02732/824 61-291 62,
krems@proge.at
Gmünd:
3950 Gmünd, Weitraerstraße 19, Tel. 02852/524 12-29 133,
gmuend@proge.at
Regionalsekretariat Wr. Neustadt-Neunkirchen:
2700 Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse 4–6, Tel. 02622/274 98,
wrneustadt@proge.at
Regionalsekretariat St. Pölten-Lilienfeld:
3100 St. Pölten, Gewerkschaftsplatz 1, Tel. 02742/832 04-27,
stpoelten@proge.at



Landessekretariat Oberösterreich:
4020 Linz, Volksgartenstraße 34, Tel. 0732/65 33 47
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